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Marktgemeindeamt 

Referat [A6] Sitzungsmanagement 
+43 (3137) 2255-0 

A6@hitzendorf.gv.at 
  
 

Hitzendorf, 19. März 2026 
GZ: 004-1/2025 

Öffentliche Kundmachung Gemeinderatssitzung  

 

Am Donnerstag, 26. März 2026 um 18.00 Uhr findet im Marktgemeindeamt Hitzendorf (Sitzungssaal) 
die nächste Gemeinderatssitzung statt. Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit findet 
vor Eingang in die Tagesordnung eine Fragestunde statt. 

 

Tagesordnung 

1. Genehmigung Verhandlungsschrift der letzten Sitzung vom 18.12.2025 

2. Berichte 

3. Neuwahl von Ausschussmitgliedern und Neuentsendung von Delegierten in Verbände 

4. Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2025 

4.1 Beschluss Bildung Rücklagen aus Gebührenüberschüssen in Form zweckgebundener Haus-
haltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO) 

4.2 Beschluss Bildung Rücklagen zur Finanzierung von investiven Vorhaben in Form zweckgebun-
dener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/1 StGHVO) 

4.3 Beschluss Bildung Rücklagen aus Vermögenveräußerungen in Form zweckgebundener Haus-
haltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (§ 189/2 StGHVO) 

4.4 Beschluss Auflösung zweckgebundener Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve für zu-
gewiesene Zwecke (§ 190 StGHVO) 

4.5 Beschluss Bildung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushaltsrücklagen 
ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO) 

4.6 Beschluss Teilauflösung Bedarfszuweisungsrücklagen in Form zweckgebundener Haushalts-
rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (§ 191 StGHVO) 

4.7 Beschluss Teilauflösung Eröffnungsbilanzrücklage (zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne 
Zahlungsmittelreserve) zur Abdeckung des negativen nicht finanzierungswirksamen Nettoer-
gebnisses des Gesamthaushaltes des Rechnungsabschlusses (§ 192 StGHVO) 

4.8 Beschluss Rechnungsabschluss 2025 

5. Beschluss Herstellung Grundbuchsordnung bei der Gemeindestraße Mantschastraße in Riederhof 
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6. Beschluss Verordnung für die grundbücherliche Durchführung der katastralen Schlussvermessung 
der Anlage L315 „Gehweg von KM 3,20 bis 3,60“ – KG Berndorf 

7. Subventionen zur Verwirklichung wichtiger Gemeindeziele:  
Beschluss Richtlinienanpassung Subvention der Musikschule Weststeiermark (SUB16) 

8. Allfälliges 

9. Nicht öffentlich: Berichte 

10. Nicht öffentlich: Personelles 

10.1 Beschluss Aufnahme eines Vertragsbediensteten Angestellten für Abteilung C IT, Rechnungs-
wesen & Wahlen und Bestellung stellvertretender Leiter Abteilung C IT, Rechnungswesen & 
Wahlen des Marktgemeindeamtes 

10.2 Beschluss Zuerkennung Jubiläumszuwendung anlässlich 25-jährigem Dienstjubiläum eines 
Vertragsbediensteten Arbeiters 

 

Mit freundlichen Grüßen,  
Thomas Gschier       Angeschlagen am: 19.03.2026 
Bürgermeister        Angeschlagen bis:  26.03.2026 


